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Erbschaftssteuer:  
Der VfGH hat entschieden

Die Erbschaftssteuer in ihrer derzeitigen Form ist verfassungswidrig.  

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat dem Gesetzgeber jedoch eine  

Reparaturfrist bis 31.7.2008 eingeräumt.

Von der Aufhebung 

betroffen sind vor­

erst nur „Erwerbe 

von Todes wegen“. Nicht be­

troffen sind hingegen die im 

gleichen Gesetz geregelten 

Schenkungen unter Leben­

den. Diesbezüglich ist jedoch 

auch noch eine Entscheidung 

zu erwarten. Sollte der VfGH 

hinsichtlich der Schenkungs­

steuer zu einer ähnlichen Be­

urteilung kommen wie bei der 

Erbschaftssteuer, ist auch mit 

deren Aufhebung und Einräu­

mung einer analogen Repara­

turfrist bis 31.7.2008 zu rech­

nen.

Abwarten bis zur Neu
regelung am 31.7.2008?

Bis zum 31.7.2008 bleibt 

für das Erben und Schenken 

von Vermögenswerten alles 

beim Alten, es sei denn, der 

Gesetzgeber kann sich schon 

früher zu einer Neuregelung 

durchringen. Falls nicht, würde 

die Erbschaftssteuer ersatzlos 

entfallen.

Minimieren oder ver
meiden von Erbschafts- 
und Schenkungssteuer

Wer daher in nächster Zeit 

unentgeltliche Vermögens­

übertragungen plant, sollte 

sich überlegen, ob es nicht 

sinnvoller wäre, den möglichen 

Wegfall der Schenkungssteuer 

oder eine eventuelle Neurege­

lung abzuwarten. Sollte eine 

Verschiebung einer geplanten 

Vermögensübertragung aus 

persönlichen oder familiären 

Gründen nicht möglich sein, 

so wäre jedenfalls zu erörtern, 

durch welche Gestaltungen die 

Erbschafts- und Schenkungs­

steuerbelastung im Zuge einer 

Vermögensübertragung redu­

ziert werden könnte.  
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Derzeit fragen sich viele 

Steuerzahler zu Recht, wie 

es denn nun mit der Steuer 

auf Erbschaften und Schen­

kungen weitergeht. Es gibt 

aber noch einige andere 

wichtige Neuerungen. Etwa 

die Zuschüsse zur Entgelt­

fortzahlung für kleine und 

mittlere Unternehmen. Auch 

für Ärzte gibt es gute Nach­

richten in Sachen Vorsteuer­

abzug und Arbeitskleidung. 

Wenn Sie im Rahmen des 

neuen Unternehmensgesetz­

buches (UGB) Ihren Firmen­

wortlaut ändern wollen, so 

können Sie durch richtiges 

Handeln Gerichtsgebühren 

sparen – wir zeigen Ihnen, 

wie das geht.
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Umsatzsteuer bei EU-Geschäften:  
Achtung bei Selbstabholung

Wenn ein Kunde Ware in Ihrem Geschäft erwirbt und die umsatzsteuerfreie Behandlung mit der 

Begründung verlangt, dass er ein Unternehmer aus einem anderen EU-Mitgliedstaat sei, sollten Sie dieser 

Forderung nur unter ganz bestimmten Bedingungen nachkommen.

Der Zuschuss gebührt 

bei Arbeitsverhinde­

rungen durch Krank­

heit ab dem elften Tag der 

Entgeltfortzahlung, sofern die 

Arbeitsverhinderung länger als 

zehn aufeinander folgende Tage 

gedauert hat. Bei Arbeitsverhin­

derung aufgrund eines Unfalls 

(sowohl bei der Arbeit als auch 

am Arbeitsweg und bei Freizeit­

unfällen) steht Ihnen bereits ab 

dem ersten Tag der Entgeltfort­

zahlung ein Zuschuss zu, sofern 

die Arbeitsverhinderung länger 

als drei aufeinander folgende 

Tage gedauert hat. Maximal 

wird je Dienstnehmer und je 

Arbeitsjahr ein Zuschuss für je­

weils 42 Entgeltfortzahlungs­

tage (6 Wochen) für Arbeits­

verhinderung aufgrund von 

Krankheit und/oder Unfall ge­

währt. Wenn ein Dienstnehmer 

im selben Arbeitsjahr erkrankt 

und verunfallt, können also bis 

zu 84 Entgeltfortzahlungstage 

beantragt werden.

Höhe des Zuschusses
Der Entgeltfortzahlungs-

zuschuss beträgt 50 % des 

fortgezahlten Entgelts plus 

einen Zuschlag in Höhe von 

8,34 % für Sonderzahlungen. 

Die Zuschüsse werden nur 

auf Antrag gewährt. Dieser 

Antrag kann frühestens nach 

Ende der Entgeltfortzahlung bei 

der AUVA gestellt werden. Seit 

1.1.2007 ist die Antragstellung 

auch über ELDA möglich. Spä­

testens zum Ende des Monats 

nach dem Ende des Quartals 

der Antragstellung werden die 

Zuschüsse dann direkt an den 

Dienstgeber ausgezahlt. 

Wenn Sie die Personalver­

rechnung nicht selbst durch­

führen, sondern ausgelagert 

haben, sollten Sie dieser Per­

sonalverrechnung „Kranken­

stände“ Ihrer Mitarbeiter 

laufend melden, damit der 

entsprechende Antrag gestellt 

werden kann. Die Fristen zur 

Beantragung des Entgeltfort­

zahlungszuschusses wurden 

allerdings großzügig gesetzt. 

So kann ein Antrag bis zu drei 

Jahre nach Beginn des Entgelt­

fortzahlungsanspruches bei der 

AUVA gestellt werden.	 

Zuschüsse zur  
Entgeltfortzahlung für KMUs

 Als Dienstgeber, der nicht mehr als 50 Dienstnehmer beschäftigt, können Sie bei der Allgemeinen Unfall

versicherungsanstalt (AUVA) Zuschüsse zur teilweisen Vergütung Ihrer Entgeltfortzahlungsleistungen 

einfordern, wenn die Dienstverhinderung Ihrer Dienstnehmer auf einer Krankheit oder auf einem Unfall beruht. 

1. Bekanntgabe der UID-
Nummer

Der Nachweis der Erwerb­

steuerbarkeit im anderen 

Mitgliedstaat wird durch die 

ausländische UID-Nummer des 

Abnehmers erbracht. Ob der 

Abnehmer die Erwerbsbesteu­

erung tatsächlich durchführt, 

muss nicht nachgewiesen wer­

den.

2. Gültigkeit der UID-
Nummer: Selbstabfrage 
auf EU-Homepage

Ist zweifelhaft, ob die UID-

Nummer gültig ist, so ist ein Be­

stätigungsverfahren durch eine 

Selbstabfrage auf der Home­

page der EU vorzunehmen 

(sog. „Stufe1“-Abfrage). Bei 

unbekannten Abnehmern aus 

einem anderen Mitgliedstaat ist 

regelmäßig eine Abfrage nach 

Stufe 2 notwendig. Auch bei 

laufenden Geschäftskontakten 

sollte in regelmäßigen Abstän­

den eine „Stufe2“-Abfrage ge­

tätigt werden. Dabei wird nicht 

nur – wie in Stufe 1 – bestätigt, 

dass die UID-Nummer gültig 

ist, sondern es wird auch der 

Name und die Anschrift des In­

habers überprüft. Es empfiehlt 

sich bei Selbstabholungen, die 

Rechnungen an den Kunden 

zunächst mit österreichischer 

Umsatzsteuer auszustellen. Erst 

bei Eintreffen der schriftlichen 

Bestätigung, dass die UID-

Nummer gültig ist und auf den 

Abnehmer lautet, sollten Sie 

die Rechnung korrigieren und 

dem Kunden die Umsatzsteuer 

rückvergüten.
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Unfall: Zuschuss zur Entgeltfortzahlung
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Nach der bisherigen 

Rechtslage kam es 

beim Vollamortisa­

tionsvertrag unter anderem 

dann zu einer Zurechnung 

zum Leasingnehmer, wenn 

die Grundmietzeit zwischen 

40 % und 90 % der betriebs­

gewöhnlichen Nutzungsdauer 

betrug und der Gegenstand 

nach Ablauf der Grundmietzeit 

um einen „wirtschaftlich nicht 

ausschlaggebenden“ Betrag 

erworben werden konnte. 

„Wirtschaftlich nicht an-
gemessener“ Betrag

Nunmehr wird der „wirt­

schaftlich nicht ausschlagge­

bende“ durch den „wirtschaft­

lich nicht angemessenen“ 

Betrag ersetzt. Wirtschaftlich 

angemessen ist ein Betrag, der 

zumindest den voraussicht­

lichen Verkehrswert zum Ende 

der Grundmietzeit erreicht. Da­

bei wird fingiert, dass der Ver­

kehrswert grundsätzlich dem 

steuerlichen Buchwert am Ende 

der Grundmietzeit entspricht, 

von dem dann ein 20 %iger 

Abschlag vorzunehmen ist.

Bei den Teilamortisationsver­

trägen (= Restwertleasing) kam 

es bisher dann zur Zurechnung 

zum Leasingnehmer, wenn der 

Restwert, im Falle einer Kauf­

option des Leasingnehmers, 

erheblich niedriger als der 

voraussichtliche Verkehrswert 

war. Ab 1. Mai 2007 reicht es 

aus, dass der Restwert unter 

dem Verkehrswert liegt. Ein 

erhebliches Unterschreiten ist 

nicht mehr notwendig. Auch 

hier wird fingiert, dass der Ver­

kehrswert dem steuerlichen 

Buchwert abzüglich 20 %igem 

Abschlag entspricht. Ein etwai­

ger niedrigerer Verkehrswert 

müsste durch Gutachten nach­

gewiesen werden.

Vorleistungen
Ab 1. Mai 2007 ist das Lea­

singgut jedenfalls dem Leasing­

nehmer zuzurechnen, wenn er 

während der Grundmietzeit 

– neben den laufenden Leasing­

raten – zusätzliche Leistungen 

von insgesamt mehr als 50 % 

der Herstellungskosten (ohne 

Umsatzsteuer) erbringt. Bisher 

betrug diese Grenze 75 %. 

Achtung
Die in den Einkommensteu­

errichtlinien geregelten Kri­

terien für die Zuordnung von 

Leasingobjekten sind für die 

Rechtsprechung nicht bin­

dend. Es ist somit nicht auszu­

schliessen, dass die verschärf­

ten Zurechnungskriterien von 

der Rechtssprechung nicht 

anerkannt werden.	 

Neue Grenzen bei  
Leasinggeschäften

Für Voll- und Teilamortisationsverträge, die nach dem 1. Mai 2007  

abgeschlossen werden, kommen neue Kriterien für die Zurechnung von 

Leasingobjekten zur Anwendung.
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Vermeidung von  
Gerichtsgebühren

Das neue Unternehmens-

gesetzbuch (UGB), das mit 

1. Jänner 2007 in Kraft ge-

treten ist, verpflichtet alle 

protokollierten Unternehmer 

in ihrer Firma einen Rechts-

formzusatz zu führen.

Bereits vor dem 1. Jänner 2007 

eingetragene Unternehmer, die 

bisher keinen Rechtsformzusatz 

geführt haben (Einzelunterneh­

mer oder Offene Handelsgesell­

schaften und Kommanditgesell­

schaften, in deren Firma nicht 

der Rechtsformzusatz „OHG“ 

oder „KG“ enthalten war), ha­

ben den Rechtsformzusatz bis 

spätestens 31. Dezember 2009 

zur Eintragung ins Firmenbuch 

anzumelden.

Eingetragene Erwerbsgesell­

schaften (OEG, KEG) kön­

nen nicht mehr gegründet 

werden. Es stehen somit 

nur mehr die Rechtsformen

der Offenen Gesellschaft 

(OG) oder der Kommandit­

gesellschaft (KG) offen. Vor

dem 1. Jänner 2007 eingetra­

gene OEGs und KEGs gelten 

daher seit dem 1. Jänner 2007 

als OG bzw. KG und haben die 

entsprechenden Rechtsformzu­

sätze bis spätestens 1. Jänner 

2010 zu verwenden und zur 

Eintragung im Firmenbuch an­

zumelden. Schon eingetragene 

OHGs können fortgeführt wer­

den. Langt die Anmeldung vor 

diesem Zeitpunkt beim Firmen­

buchgericht ein und betrifft sie 

lediglich den Rechtsformzusatz, 

so ist die Anmeldung von den 

Gebühren befreit! Wird mit 

der Anmeldung auch die Firma 

oder der Sitz geändert, so sind 

die Eingabegebühren nach dem 

Gerichtsgebührengesetz zu ent­

richten.  

3. Identitätsnachweis
Zusätzlich ist die Identität 

des Abholenden (etwa durch 

Aufzeichnungen der Daten des 

Reisepasses oder Führerscheins) 

festzuhalten.

4. Buchnachweis
Der Unternehmer muss die 

Voraussetzung für die Behand­

lung als steuerfreie Selbstabho­

lung (innergemeinschaftliche 

Lieferung) buchmäßig nach­

weisen.

Die Praxis zeigt, dass es in 

diesem Bereich aufgrund nicht 

ausreichender Berücksichtigung 

aller erforderlichen Kontroll- und 

Dokumentationsvorschriften 

immer wieder zu Problemen bei 

der Betriebsprüfung kommt. 

Kontaktieren Sie uns daher 

bei Zweifelsfragen rechtzeitig, 

damit Sie sich diese Schwierig­

keiten sparen können!	 

LKW-Leasing: Zurechnung beim Leasingnehmer?
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Ärzte: Vorsteuerabzug  
und Berufskleidung

Die ärztliche Tätigkeit – mit Ausnahme von Tierärzten – ist unecht von der 

Umsatzsteuer befreit. Damit wird der Arzt in seiner Tätigkeit beim Kauf von 

Geräten, Computer- oder Einrichtungsgegenständen wie ein Privater behandelt.

Neben den ärztlichen 

Tätigkeiten haben 

Mediziner häufig 

noch andere Einkunftsquellen. 

Dazu zählen unter anderem 

Einnahmen aus Vorträgen, 

Veröffentlichung von Artikeln, 

Anwendungsbeobachtungen 

für Pharmafirmen, diverse 

Gutachtertätigkeiten, Kontakt­

linsenverkauf bei Augenärzten, 

Kosmetikverkauf bei Dermato­

logen und nicht zuletzt Umsät­

ze aus der Hausapotheke, um 

nur einige zu nennen. All diese 

Geschäfte sind umsatzsteuer­

pflichtig, sofern sie nicht unter 

die „Kleinunternehmerrege­

lung“ fallen. Daher besteht für 

solche Umsätze auch die Mög­

lichkeit zum Vorsteuerabzug. 

So ist im Falle der Haus­

apotheke nicht nur die Vor­

steuer aus dem Medikamenten­

einkauf abzugsfähig, sondern 

auch von sämtlichen Ausgaben 

in diesem Zusammenhang, wie 

etwa Regale oder Kühleinrich­

tungen zur Medikamentenauf­

bewahrung.

Prozentuelle Aufteilung 
möglich

Oft werden verschiedene 

Praxiseinrichtungsgegenstände 

sowohl für ärztliche Zwecke als 

auch für umsatzsteuerpflichti­

ge Geschäfte verwendet und 

eine exakte Zuordnung zum 

jeweiligen Bereich wird nicht 

möglich sein. Daher gewährt 

die Finanz die Möglichkeit der 

prozentuellen Aufteilung der 

Umsätze. 

Erzielt ein Arzt etwa 70 % 

seiner Einkünfte mit ärztlichen 

Tätigkeiten und 30 % aus dem 

Medikamentenverkauf der 

Hausapotheke, so stehen ihm 

auch 30 % Vorsteuerabzug von 

all seinen Praxisausgaben (etwa 

der Ordinationsmiete) zu, so­

fern sie auch die Hausapotheke 

betreffen. Dazu ist es natürlich 

notwendig, sämtliche Kosten­

stellen auf ihren Zusammen­

hang mit der Hausapotheke 

zu prüfen und zu entscheiden, 

welche davon ganz, teilweise 

(prozentuell) oder gar nicht ab­

zugsfähig sind.

Steuerliche Behandlung 
der Arbeitsbekleidung

Bei der steuerlichen Behand­

lung von Arbeitsbekleidung 

macht die Finanz keinen Un­

terschied zwischen selbststän­

digen und unselbstständigen 

Ärzten. Für beide ist Arbeits­

kleidung – sofern sie steuerlich 

anerkannt ist – als Betriebsaus­

gabe oder als Werbungskosten 

absetzbar.

Vorsteuer aus  
Medikamenteneinkauf

Jedenfalls sind die Arzthose, 

der weiße Gürtel, Häubchen, 

Maske und der Arztmantel als 

abzugsfähige Arbeitskleidung 

anzusehen; nicht jedoch weiße 

Jeans, Poloshirts, T-Shirts, So­

cken, weiße Schuhe oder Kra­

watten. Diese können nämlich 

auch außerhalb der Berufsaus­

übung getragen werden. 

Mit Logo leichter  
absetzbar

Anders ist der Fall gelagert, 

wenn ein Logo der Arztpra­

xis auf dem betroffenen Klei­

dungsstück angebracht ist, 

denn damit wird jedes so ge­

kennzeichnete Kleidungsstück 

zum Absetzposten. Ein weni­

ger strenger Maßstab wird für 

die Ordinationsbekleidung der 

Mitarbeiter in der Arztpraxis 

angelegt. Stellt der Arzt seinen 

Mitarbeitern diese zur Verfü­

gung, so stellen die Ausgaben 

immer Betriebsausgaben dar, 

gleichgültig, ob diese die be­

sonderen Merkmale der Berufs­

bekleidung aufweisen oder von 

den Mitarbeitern auch privat 

getragen werden können.  

Ärzte: Berufskleidung mit Logo leichter absetzbar
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Arbeitszimmer 
bei Vortragenden

Entgegen einer Entscheidung 

des Unabhängigen Finanz

senates (UFS) erkannte der 

Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) die Aufwendungen 

eines Vortragenden für sein 

Arbeitszimmer nicht als 

steuerlich absetzbar an.

Laut Finanzbehörde hat die Be­

urteilung, ob ein Arbeitszimmer 

den Tätigkeitsmittelpunkt des 

Steuerpflichtigen darstellt, nach 

dem typischen Berufsbild, zu er­

folgen. Nach Ansicht der Finanz 

haben Lehrer, Richter, Politiker, 

Dirigenten, darstellende Künst­

ler, Freiberufler mit auswärtiger 

Berufsstätte (Kanzlei, Arztpra­

xis) und auch Vortragende den 

Tätigkeitsmittelpunkt nicht im 

Arbeitszimmer. Aus diesem 

Grund können die Kosten für 

ein Arbeitszimmer nicht von 

der Steuer abgesetzt werden; 

selbst dann nicht, wenn das Ar­

beitszimmer beruflich notwen­

dig ist, nahezu ausschließlich 

unternehmerisch genutzt wird 

und der Tätigkeitsmittelpunkt 

tatsächlich im Arbeitszimmer 

liegt. Der VwGH hat diese An­

sicht des Fiskus hinsichtlich der 

Vortragenden nun bestätigt.

Vorsteuerabzug kann 

trotzdem zustehen

Für den Vorsteuerabzug des Ar­

beitszimmers ist hingegen der 

Mittelpunkt der unternehme­

rischen Tätigkeit unbedeutend. 

Es reicht in diesem Fall schon 

aus, dass das Arbeitszimmer für 

die berufliche Tätigkeit notwen­

dig ist und nahezu ausschließ­

lich unternehmerisch genutzt 

wird. Die umsatzsteuerrecht­

liche und einkommensteuer­

rechtliche Behandlung kann 

daher auseinander fallen.	 


